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Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Weinheim 
 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 
(GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2020 
(GBl. S. 910) m.W.v. 24. Oktober 2020 hat der Gemeinderat am 02. Dezember 2020 
folgende Änderung der Hauptsatzung der Stadt Weinheim beschlossen: 

 
 
 

Artikel I 
 
Folgender § 3 a wird neu eingefügt: 

 
§ 3 a 

Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im 
Sitzungsraum 

 
Der Oberbürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche 
Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen 
einberufen. Die Voraussetzungen für die Einberufung und die Durchführung dieser 
Sitzungen richtet sich nach den Bestimmungen des § 37a Abs. 1 und 2 
Gemeindeordnung.  
Für Sitzungen der beratenden/beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats sowie 
der Ortschaftsräte und des Jugendgemeinderats gelten diese Regelungen 
entsprechend. 
 
 

 
Artikel II 

 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
 
Weinheim, 03. Dezember 2020 Manuel Just 
 Oberbürgermeister 
 
 

Hinweis 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 
aufgrund der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines 
Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch 
nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der 
Oberbürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 
 
Weinheim, 12. Dezember 2020 Der Oberbürgermeister 
 
 
 


